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Wappen, Texte, Bilder.
Selbstaussagen und Standesverstindnis im
Familienbuch der Herren von Eptingen

DoOROTHEA A. CHRIST

Einleitung

Wie zahlreiche heraldische Uberblicks-
werke betonen, bedeutet das 15. Jahrhun-
dert fiir das Wappenwesen eine Zeit quan-
titativer und qualitativer Ausweitungen,
so auch in der Region Oberrhein. Die
neuere historische Forschung interessiert
sich wieder mehr fiir Bildquellen, Macht-
symbole und Herrschaftszeichen im weite-
sten Sinne, wozu auch die Wappen
gehoren. Die Edition des Hausbuches der
Herren von Eptingen' behandelt die Be-
deutung der darin enthaltenen umfangrei-
chen Wappenteile nur am Rande. Als hi-
storische Dissertation eingereicht, musste
die Arbeit andere Schwerpunkte setzen.
Ein die Wappen genauer einbeziehender
Kommentar soll deshalb hier nachtriglich
geliefert werden.

Vom Familienbuch existieren zwei voll-
standige, illustrierte Abschriften, die sich
in Privatbesitz der Familie von Sonnen-
berg befinden?. Sie wurden 1621 und 1776
angefertigt. Zwei nicht datierte, aber auf-
grund der Schriftbilder und Wasserzeichen
dem 17. Jahrhundert zuweisbaren Frag-
mente sind in Porrentruy und Colmar 6f-
fentlich zuginglich®. Die folgenden Aus-
fithrungen beziehen sich vorwiegend auf
das ilteste Manuskript, das auch der Edi-
tion des Familienbuches zugrundeliegt.
Alle Handschriften gehen auf dieses Ma-
nuskript von 1621 zuriick®. Zudem ist das
Fragment von Porrentruy nicht illustriert,
dasjenige von Colmar nur zum Teil erhal-
ten.
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Erster Wappenteil: Quaternionen und
Ternionen’

Der erste Wappenteil des Familienbu-
ches umfasst siebzehn Seiten, mit 27 Wap-
pen in neun Dreiergruppen, 20 Wappen in
fiinf Vierergruppen, gefolgt von Merk-
spriichen iiber hohe Reichsimter aus dem
Sachsenspiegel und der Goldenen Bulle®
und genealogischen Bemerkungen zum
Ursprung der Fiirsten von Osterreich. Es
folgen 24 Quaternionen, weitere genealo-
gische, von Wappen begleitete Notizen
iiber die Fiirsten von Osterreich und
schliesslich ein «Stammbaum» in Form ei-
ner Sdule, die die Fiirsten von Osterreich
in die Nachfolge der drei Heiligen Kénige
(reprisentiert durch deren Phantasie-
Wappen) stellt. Vom Inhaltlichen her be-
trachtet, stellt diese Sammlung zumindest
teilweise eine im 15. Jahrhundert weit ver-
breitete heraldische Tradition’ dar: Die
«Neuf Preux», d.h. die Wappen der drei
besten Juden, Christen und Heiden eroft-
nen die Sammlung, ihre vorbildhafte Tu-
gend wird kontrastiert mit der «Verwor-
fenheit» von sieben «Unglidubigen» und
Ketzern, die neben ihrem «Unglauben»
die Gemeinsamkeit aufweisen, aus Gebie-
ten Ostlich des Reiches zu stammen®. Da-
mit erfiillen sie zwei Kriterien des popu-
lirsten «Feindbildes» des 15. Jahrhun-
derts, des «Tiirken»®.

Im eptingischen Familienbuch folgt der
hierarchische Aufbau des Heiligen Romi-
schen Reiches (vgl. als Beispiel Abb. 1).
Das Reich wie auch die moralischen Vor-
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Abb. 1 Eine fiir das Spitmittelalter typische Darstellung hoher Reichsimter anhand sogenannter Quaternionen
(Fol. 32r).
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Eine stilisierce «Herkunftsgeschichte» der Fiirsten aus dem Hause Habsburg-Osterreich. Die Wappenelemente
Lowe, Adler und rot-weiss-roter Schild werden recht frei variiert. Die Unterscheidungen dienen dazu, die ein-
zelnen Personen voneinander abzugrenzen und trotzdem die Familienzugehorigkeit erkennbar zu lassen
(Fol. 29v).
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Abb. 2a Reichsimter und -teile werden mittels Wappen dargestellt.
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Abb. 2b Stidte, Kirchen und Kloster werden anhand ihrer Wappen aufgezihlt. Die Grésse des Reiches — von
Rom bis nach Bremen — von der Weissel bis nach Murbach — wird sichtbar.
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bilder/Feindbilder werden also in eins ge-
setzt mit den Wappen der Herrscher oder
Familien, die traditionellerweise die ent-
sprechenden Machtpositionen innehatten
oder die Feindbilder ausfiillten. Die Wap-
pen bilden eine Angelstelle der Reprisen-
tation: Herrschaft ist an die konkrete Per-
son gebunden, da aber Amtsinhaber wech-
seln, miissen iiberpersonliche Reprisenta-
tionsarten'’ gefunden werden — die Fami-
lien- oder Amterwappen bieten sich dazu
an. Die Wappen sind Symbole der Konti-
nuitdt'', was sich auch in den Quaternio-
nen der Reichsstidte, -dorfer, -kirchen
usw. widerspiegelt. An diesen «Orts-Qua-
ternionen» wie auch in den Bemerkungen
zu den Fiirsten von Osterreich wird ein
weiterer Vorteil der Wappen als Reprisen-
tationszeichen von Herrschaft sichtbar:
ihre Auswahl und Gestaltung erlaubt re-
gionalspezifische oder auf spezielles Publi-
kum ausgerichtete Abwandlungen, Kon-
kretisierungen, aber auch Verallgemeine-
rungen. Einige Beispiele: Das grosse Gster-
reichische Wappen (nach Seyler/Siebma-
cher u.a.) wird im Familienbuch verein-
facht und unvollstindig wiedergegeben,
statt «Elsass» findet sich der Name des
osterreichischen  Verwaltungszentrums
«Ensisheim» beim entsprechenden Wap-
penteil. Die einzelnen Fiirsten von Oster-
reich werden durchgingig durch das 6ster-
reichische Familienwappen, mit wenigen
Abwandlungen, reprisentiert, obwohl die
einzelnen Fiirsten recht unterschiedliche
personliche Wappen fiihrten'? und die dif-
ferenziertere Darstellung zumindest theo-
retisch sehr wohl moglich gewesen wire.
Die «vier Wiler» (Dorfer) des Reiches bie-
ten ebenfalls die Gelegenheit regionaler
Spezialisierungen, wie der Vergleich mit
andern Wappensammlungen gezeigt hat:
der Codex Ingeram vom osterreichischen
Hof Herzog Albrechts VI. und das Grii-
nenbergsche Wappenbuch prisentieren
«Dorfer» aus Bayern und Thiiringen, das
Familienbuch der Herren von Eptingen
Ortschaften aus dem Raum Schwaben.
Solch regionale «Spezialisierungen» auf
breiter Basis aufzuarbeiten und daran die
Bedeutung der Flexibilitdt der Wappen als

Herrschafts-Zeichen zu zeigen, wire eine
reizvolle Arbeit, die aber noch zu leisten ist
(Abb. 2a/b).

Im ganzen stellt sich dieser erste Wap-
penteil klar in die Konvention und Tradi-
tion der Wappensammlungen und «gol-
denen Rechtssitze» des ausgehenden Mit-
telalters. Der breite Geltungsanspruch der
Wappen (in der Uberlieferung wurzelnd)
wird parallel gefiihrt zur regionalen Ver-
ankerung. Dies sind zwei Grundelemente
der durch die Wappen vermittelten Aus-
sagen. Dieselben Elemente finden sich in
den Texten der Familiensage, die das Wap-
pen der Herren von Eptingen beschreiben.

Die Familiensage. Wappenherkunft,
Helmziere verschiedener Familien-
zweige, das «richtige» Eptinger
Wappen (vgl. Abb. 3a/b)

Dieser Textteil wird eingeleitet durch
eine Seite, die auf einer Standarte die Wim-
pel von acht Turniergesellschaften zeigt'?
und zwei Seiten, auf denen sich 15 Eptin-
ger Wappen mit unterschiedlicher Helm-
zier befinden.

Laut Familienbuch sollen die Eptinger
urspriinglich von den Romern abstam-
men. Nach Julius Caesars erfolgreicher Er-
oberung «Teiitschlandts» werden ihm in
Rom Lohn und Anerkennung verweigert,
worauf er wieder nordwirts zieht, Hilfs-
truppen holt und im Triumphzug nach
Rom zuriickkehrt. In einer kiihnen Zu-
sammenschau wird anschliessend der Ver-
schworer Lucius Sergius Catilina (108-62
v. Chr.) zum Zeitgenossen Karls des Gros-
sen. Der Plan Catilinas, durch einen Auf-
stand in Rom an die Macht zu kommen,
schlige fehl, er wird getétet, seine Sthne
versteckt und unter falschen Namen zu
Rittern erzogen. Als Erwachsene ziehen sie
tiber die Alpen, um den Kaiser zu suchen.
Sie finden ihn auch, er anerkennt ihre Ab-
stammung und belehnt sie mit Giitern in
der Gegend um Rheinfelden/AG. Als
freien Eigenbesitz erhalten sie Pratteln,
abgesehen vom Rittertitel wird ithnen kein
hoheres Amt verliehen. Diese Sohne Cati-
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linas sind die Vorfahren der Eptinger. Da-
mit hat eine bemerkenswerte Umwertung
stattgefunden: Der von Cicero und Sallust
so beredt verunglimpfte skrupellose
Draufginger, der aus Ehrgeiz und Besitz-
gier einen Staatsstreich plante, entlarvt
und militdrisch geschlagen wurde und da-
nach Selbstmord beging'*, wird zum Vor-
vater eines Rittergeschlechts®.

Nach dieser Familiensage werden einige
eptingische Helmziere beschrieben!'® und
deren Bedeutung erkldrt. Das Ziel ist da-
bei ein doppeltes: Das Familienzeichen des
«Adler mit der Kron unnd zweyen Greyf-
fen auff dem helm»'” der Herren von Ep-
tingen von Pratteln soll erhalten bleiben
und tiber die Verbindung zu seiner histo-
rischen Herleitung zum wahren Familien-
wappen werden.

Drei Punkte sind aus heraldischer Sicht
der Familiensage zu entnehmen: Erstens
finden wir im Muster der Herleitung der
Familie aus einem romischen Geschlecht —
wie im ersten Wappenteil — eine weit ver-
breitete Tradition der Herkunftsgeschichte
von Familien wieder'® und sehen auch, wie
der Sprung von der Tradition in die Region
reichlich unvermittelt und ohne «nach-
priifbare» Begriindungen gewagt wird.

Zweitens erkennen wir im Adlermotiv
die starke Betonung der Reichstrene und
Konigsndhe der Herren von Eptingen: Der
Kaiser in «Teiitschland» bestitigt den
Séhnen Catilinas ihr Wappen (schwarzer
Adler in goldenem Schild) ausdriicklich,
weist sie aber an, den Adler in Zukunft
seitlich fliegend darzustellen, um die Ein-
zigartigkeit des Reichswappens zu schiit-
zen'. Der aufrechte Adler auf dem Helm
wird ihnen hingegen belassen®. Damit
sind sie nicht mehr Séhne eines Verriters
— auch wenn die Kaiser sich auf Cisar und
das romische Reich berufen. Die Abstam-
mung von einem «Rebellen» wiegt nun
weniger als die edle Geburt und Herkunft.
Die allerhéchste Legitimation, rechtmis-
siger Lehens-/Eigenbesitz sowie die nahe
Verbindung zum Kaiser werden in dieser
Legende geradezu genial ineinander ver-
schrinkt. Die Erwdhnung einer «alten le-
gent und Kronickh» als Quelle verstirkt
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die Autoritit der Familiensage noch zu-
satzlich.

Drittens wird in den zum Teil kuriosen
Entstehungsgeschichten einzelner Helm-
ziere wiederum deutlich, dass jeder Be-
standteil eines Wappens seine eigene Ge-
schichte hat und haben muss, um als «recht-
missig» anerkannt zu werden und um sei-
nen Zweck als Unterscheidungsmerkmal
der Familienangehorigen untereinander zu
erfiillen. Wappenbestandteile bilden also
auch hier zentrale Angelpunkte adeligen
Selbstverstindnisses. Einerseits markiert
der seitlich fliegende Adler kaiserlich
sanktionierte Kontinuitit und Zusam-
mengehorigkeit fiir die Grossgruppe, die
die Familie von Eptingen iiber mehrere
Jahrhunderte hinweg darstellt. Wie bei
den regional unterschiedlich gefiillten
Quaternionen, die oben erwiahnt wurden,
bietet sich in den Einzelgeschichten der
Helmziere aber die Moglichkeit der Ab-
grenzung und der exemplarischen Kon-
kretisierung der abstrakten «Familientra-
dition». Die Anekdote des liebestollen
Eptingers mit der Wanne®' als Helmzier
ist bei allem Unterhaltungswert sehr ernst
gemeint: ohne die verortbare, wiederholte
Konkretisierung der Tradition und der
stindischen Legitimitit schwindet deren
Anspruchsstirke und -grundlage. Einen
moglichen Zweck solcher Verkniipfungen
der vereinheitlichenden Familientradition
mit differenzierenden Helmzierbeschrei-
bungen zeigt die Beschreibung der Helm-
zier des Familienzweiges der Eptinger von
Blochmont?’. Thr Lehen sei, weil minn-
liche Nachkommen fehlten, ans Reich
zuriickgefallen”. Aus anderen Quellen
wird sichtbar, dass die Herren von Eptin-
gen im 15. Jahrhundert um die Gerichts-
rechte genau dieses Lehens erbittert mit
den Freiherren von Falkenstein im Streit
lagen®!. Der Heimfall des Lehens an das
Reich ist die Voraussetzung fiir eine Neu-
belehnung: nur wenn die Eptinger von
Pratteln beweisen konnen, se/bst die um-
strittene Herrschaft als freies Lehen erhal-
ten zu haben, ist ihr Anspruch darauf be-
griindet, denn ihre Verwandtschaft mit
den Eptingern von Wildenstein ist lehens-
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Abb. 3a/b Eptinger Wappen (Fol. 37r/37v).
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rechtlich nicht relevant, begriindet keinen
Anspruch®. Von diesem Konflikt findet
sich im Familienbuch kein Wort. Die Ver-
kniipfung eines angeblich ausgestorbenen
Familienzweiges — reprisentiert durch die
Helmzier — mit einer lehensrechtlich-tra-
ditional begriindeten Handédnderung einer
Herrschaft bietet aber einen aufschlussrei-
chen Einblick, wie die vielschichtigen Be-
deutungen von Wappenbestandteilen in-
strumentalisiert werden konnten, sobald
es gelang, sie in einen traditional-recht-
lichen Argumentationszusammenhang zu
bringen.

In diesem Zusammenhang leuchtet
denn auch ein, dass genealogisch-heraldi-
sche Vollstindigkeit im Familienbuch kei-
neswegs angestrebt wird. In der Familien-
sage werden nur einige Helmzierbedeu-
tungen erldutert, im ganzen Familienbuch
nur selektiv an Teile der Sippe erinnert.
Einzelne Familienzweige fehlen ganz, und
auch chronologisch klaffen grosse Liicken.
Zudem sind nur bestimmte Personlichkei-
ten aus der Familie von Eptingen als Tur-
nierritter in voller Riistung (Abb. 4) dar-
gestellt. Anhand der Namen im Text und
der Auftraggeber der einzelnen Manus-
kripte wird durch Texte und Wappen di-
rekt und indirekt folgendes sichtbar®:
Nur die Eptinger von Pratteln fithren das
reine, herkommliche, unverfilschte Wap-
pen. Die in verschiedenen Wappenteilen
auftauchenden Schild- und Helmvarian-
ten” verschiedener Eptinger sind so dar-
gestellt, dass diese Aussage, die schon in
der Familiensage ausdriicklich gemacht
wird, immer wieder durchscheint. Sie wird
auch durch die vergleichende Betrachtung
der Siegel der Herren von Eptingen be-
statigt®®. Eptinger des 14. Jahrhunderts,
die nicht dem Pratteler Familienzweig an-
gehorten und trotzdem erwihnt werden,
haben sich durchgehend durch besondere
ritterliche Taten hervorgetan: zweimal
werden die in der Schlacht von Sempach
1386 gefallenen Familienangehorigen er-
wihnt?, ebenfalls einige Zeitgenossen des
Johann IX. Puliant von Eptingen, der
1375 Basler Biirgermeister war. Ritterli-
che Tiichtigkeit ist also positives Aus-

wahlkriterium der Familiendarstellung.
Die Selektion funktioniert aber auch in der
umgekehrten Weise: der im 15. Jahrhun-
dert berithmte, in Turnieren, Kriegen und
habsburgischen Diensten erfolgreiche
Landvogt, Feldherr, Richter, Unterhdndler
Hermann von Eptingen von Blochmont*
kommt im Familienbuch praktisch nicht
vor. Dies ist kaum einem Zufall zuzu-
schreiben. Aufgrund der Positionen, die
Hermann im Laufe seines Lebens einnahm,
kann angenommen werden, dass die «Un-
terschlagung» seiner Taten im Buch der
Familientradition mit Unstimmigkeiten
innerhalb der Familie von Eptingen des
15. Jahrhunderts zu tun hat. Hermann ko-
operierte z. B. 6fters mit den Stiadten, hielt
sich von Burgund konsequent fern und
nahm auch im Streit um eine Klosterre-
form in Basel eine distanzierte Position
ein, im Unterschied zu den Habsburgern
und ihren Gefolgsleuten®'. Im Funktionie-
ren solcher Negativ-/Positivselektion bei
der Darstellung einer Familie wird der-
selbe Bedeutungsmechanismus wie oben
sichtbar: grossrdumige, in langer Tradition
verankerte, stindische Anspriiche werden
anhand konkreter Beispiele aus der eige-
nen Familie an Personen gebunden und da-
mit befestigt. Zwischen Tradition, An-
spruch und einzelner Person besteht ein
delikates Gleichgewicht: Erfiillt eine Per-
son die Anspriiche des Standes nicht, ist sie
«unritterlich» und kénnte z.B. zum Ver-
riter stilisiert werden. Genau dies ge-
schieht bei Hermann von Eptingen nicht.
Er heiratete und lebte durchaus standes-
gemiss — aber er wird trotzdem «tot-ge-
schwiegen». Sein Taktieren zwischen poli-
tischen Amtern in habsburgischen Dien-
sten und der Zusammenarbeit mit den
Stddten ist in tiberlieferte Tradition nicht
so ohne weiteres einzubinden, er ist damit
fir die Familie nicht mehr reprisentativ,
d.h. nicht mehr zur Reprisentation geeig-
net. Wenn nun aber der Standesanspruch
durch ihn nur unvollstindig eingelost
wird, so ist das Gleichgewicht zwischen
Tradition und exemplarischer Anspruchs-
erfiillung gestort. Hermann von Eptingen,
der in stidtischen Chroniken hiufig er-
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Abb. 4 Wie bei Rudolf werden mit Gottfried von Eptingen Turnierfihigkeit und Familientradition dargestell.
Zusitzliche Nachrichten iiber die Herren von Schauenburg sind eingefiigt (Fol. 51r).
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wihnt wird, verschwindet deshalb fast
vollstindig aus der Familienchronistik.
Dem von hochmittelalterlichen Idealen
geprdgten Anspruch an die Ritterehre
droht durch Menschen wie ihn der Boden
entzogen zu werden: Traditionale An-
spriiche und individuelle Konkretisierun-
gen bedingen sich gegenseitig. Die Ver-
bindungen innerhalb des Ritterstandes
und innerhalb der Familie stehen fiir
mehrschichtige Verbindlichkeiten, die nie
eingleisig funktionieren. Sie bilden ein
Gleichgewicht, das bei Storungen nur
durch Ausgrenzung (Verschweigen) oder
gewaltsame Eingrenzung (Strafe durch
Standesgenossen) wiederhergestellt wer-
den kann. Symbol dieses Spiels der Ver-
bindungen und Verbindlichkeiten ist das
Wappen. Es spielt deshalb eine zentrale
Rolle, wenn Adlige zusammenkommen —
zum Turnier, zum Fest, zur Regelung ih-
rer Streitfdlle, zur Verheiratung ihrer Kin-
der, zur Besprechung aktueller Probleme.

Der Missbrauch des Wappens wird ge-
rade in diesem Kontext hart bestraft:
«Item welcher der In die schranckhen desz
Turniers kombt, und sein Kleinot abthuet,
und sich nit will erkhennen laszen, oder
dem mann abgebrochen hat, mit dem mag
mann es halten, und (ihn) schlachen, wie
von alter desz turniers herkhomen ist»*2.
Unter Standesgenossen ist der Zwang, er-
kennbar zu sein, am grossten. Die Identi-
fikation geschieht iiber die Helmzier. Un-
kenntlichkeit — und diese ist wiederum
iiber die Abwesenheit eines Wappenteils
definiert — ist strafbar. Damit erhilt das
Wappen eine sozialregulative Funktion
innerhalb des adligen Standes, weit iiber

die einzelne Familie hinaus®.

Drei Wappenteile: Turniere und
Turniergesellschaften

Neben den genealogischen Notizen und
mehreren grossen Wappen-Ahnenproben
von Eptingern®*, die an Turnieren teilnah-
men (Abb. 5) finden sich im Familienbuch
drei grossere Wappenteile: Zum ersten
eine Namen-/Wappenliste der Mitglieder

der Turniergesellschaft vom Falken und
Fisch aus dem Jahr 1481% (einen Aus-
schnitt daraus zeigt Abb. 6). Sie umfasst
158 Wappen, in Dreiergruppen geordnet.
Es finden sich hier keine leeren Schilde und
keine Sammelbezeichnungen. Die vier
Turnierherren des Turniers von Mainz
(1480) leiten den Bericht iiber die Kampf-
spiele, an denen Ludwig von Eptingen teil-
nahm, ein, die vier Gewinner der Turnier-
preise (Dinckh) schliessen ihn ab. Dazwi-
schen liegen 141 Wappen, meist in Vie-
rergruppen angeordnet, leere Schilde fin-
den sich 48, also mehr als ein Drittel. Sam-
melbezeichnungen machen mit 34 Namen
auch gut einen Viertel der Liste aus, wobei
sich die beiden Gruppen in 10 Fillen iiber-
schneiden. Alle diese Turnierteilnehmer,
die zu mehreren unter ihrem Familien-
wappen zusammengefasst wurden und/
oder deren Wappen den Eptingern nicht
bekannt war oder nicht der Uberlieferung
wert schien, stammten aus Franken. Der
eptingischen Ahnenprobe im Turnierbe-
richt von Heidelberg (1481) folgt die
Ankiindigung, in Heidelberg seien 441
«Helme» (Turnierteilnehmer) gewesen’®.
Der umfangreichste Wappenteil des Fami-
lienbuches umfasst 400 Wappen, in Drei-
ergruppen dargestellt, 71 davon sind leer.
Wappen, die fiir mehrere Ritter gelten,
fehlen ganz®’. Der Turnierbericht von Ans-
bach (1485) weist keine Wappen auf. Die
Teilnehmer werden iiber Namenlisten
registriert. 75 Personen sind im Familien-

“buch verzeichnet, 14 davon sind in der Ab-

schrift von 1776 nicht mehr erwihnt. Auf
fol. 227v findet sich der Hinweis, an die-
sem Turnier hdtten 3800 Pferde teilge-
nommen.

Formal gesehen sind Wappenteile zu-
mindest theoretisch Datierungshilfen fiir
den Heraldiker, falls er das Alter eines Ma-
nuskriptes nicht kennt. Das Grossenver-
hilenis zwischen Schild und Helmzier (je
grosser die Helmzier im Verhiltnis zum
Schild, desto idlter die Darstellung) sowie
die Wiederholung des Schildbildes (friih-
neuzeitliche Darstellungsweise) in der
Helmazier liefern Hinweise®®. Im Falle des
Familienbuches der Herren von Eptingen
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sind die Herstellungsdaten wie oben aus-
gefiihrt z.T. bekannt, z.T. anhand der
Wasserzeichen und Schriftbilder be-
stimmt worden. Die heraldischen Datie-
rungshilfen sind dabei keine Hilfe, weil sie
uneinheitliche Informationen liefern: Das
Grossenverhilenis zwischen Schilden und
Helmen ist durchgingig etwa 1:1, Motiv-
wiederholungen kommen vor, sind aber
nicht die Regel. Einer Stilepoche der he-
raldischen Darstellung lassen sie sich wohl
grob zuordnen, aber fiir eine Manuskript-
datierung reicht dies nicht.

Inhaltlich gesehen sind die Wappenteile
des Familienbuches zunichst einmal Mo-
mentaufnahmen; die Turniergesellschaft
zum Falken und zum Fisch wird zum Bei-
spiel 1480 und 1484 im selben Familien-
buch personell unterschiedlich zusam-
mengesetzt dargestellt. In bezug auf die
Herren von Eptingen ist bedeutsam, dass
Hans Bernhard von Eptingen von Pratteln
in der spdteren Namensliste nicht mehr er-
scheint®., Des weiteren zeigen die Wap-
penteile einerseits das Sammelinteresse der
Herren von Eptingen, andererseits auch
ihre starke regionale Verankerung. Im Ver-
gleich der Wappensammlungen mit ande-
ren Wappenbiichern (v.a. Griinenberg und
Codex Ingeram/Cotta) fillt zweierlei auf:
Die schwibischen Wappen kennen die Ep-
tinger gut und identifizieren sie auch mit
genau bezeichneten Individuen. Turnier-
teilnehmer, die aus anderen Teilen des Rei-
ches stammen, werden viel hdufiger mit
leeren Schilden oder Sammelbezeichnun-
gen belegt, wie z.B. «Fiinf Fuchs», d.h.
fiinf turnierfihige Mitglieder der Familie
Fuchs. Dann wird beim Vergleich mit an-
deren Wappensammlungen klar, dass die-
selben Turniergesellschaften zur selben
Zeit in bezug auf die inneradelige Sozial-
differenzierung unterschiedlich darge-
stellt werden. Im Codex Ingeram, einem
heraldischen Nachschlagewerk am Hof
Albrechts VI. von Osterreich™, ist die Tur-
niergesellschaft zum Falken und Fisch so
dargestellt, dass viel mehr Hochadelige
(Grafen, Herzoge, Freiherren) erscheinen.
Die Hauptleute der Gesellschaft sind mit
der Liste im Familienbuch der Herren von
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Eptingen identisch, und auch das von den
Turniergesellschaftern zu tragende Abzei-
chen ist dasselbe. Die Anschlussfrage stellt
sich deshalb: Welche Namensliste ent-
spricht eher der tatsichlichen Zusammen-
setzung der Gesellschaft? Einerseits miiss-
te man argumentieren, dass die Eptinger
sehr darauf bedacht gewesen sein miissten,
alle Grafen und Herzoge ihrer Gesellschaft
aufzulisten, denn dadurch wire ja auch
ihre eigene Bedeutung gehoben worden.
Andererseits darf nicht vergessen werden,
dass viele Turniergesellschaften personell
ineinander iibergingen* und Mehrfach-
mitgliedschaften wohl eher die Regel als
die Ausnahme waren®?. Es ist anzunehmen,
dass diese Wappensammlungen weniger
eigentliche Prisenzlisten von Turnieren als
vielmehr Nachschlagewerke, anhand der
Helmschauen®® auf den neuesten Stand ge-
bracht, darstellten. Dasselbe gilt fiir den
Codex Ingeram. Dieser diente am Hof
Albrechts VI. von Osterreich wohl vor al-
lem als Nachschlagewerk. Dass in diesem
Zusammenhang die Verbindungen des
Hochadels mit einzelnen Gruppierungen
interessierte, leuchtet ein, da solche Bezie-
hungen fiir politische Zwecke nutzbar
sind*’. Die Zuordnung eines Hochadligen
zu einer bestimmten Turniergesellschaft
aber ist sekundir; sie sagt tiber die Teil-
nahme der betreffenden Person an den Ak-
tivititen der betreffenden Vereinigung
kaum etwas aus®.

Wappen- und Namenslisten in Turnier-
biichern oder heraldischen Nachschlage-
werken stellen eigentliche Beglaubi-
gungsquellen fiir die Adeligen dar. Wap-
pen und Namen stehen dabei beinahe
gleichbedeutend nebeneinander. Ebenso
wichtig wie Abstammung, Gut und ge-
sellschaftliche Bedeutung war die Aner-
kennung eines Adeligen als solchen, und
diese war an die Teilnahme an stindisch
eingeschrinkten Ritualen gebunden: Als
Beispiel sei der Bericht iiber die Kronung
Maximilians . zum romischen Konig
(1486) erwihnt. Der Bericht, der im Fa-
milienbuch der Herren von Eptingen
ebenfalls erscheint®®, besteht zum grossten
Teil aus Namenslisten und genauer Be-
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schreibung des Zeremoniells. Wer hier da-
beigewesen war, konnte in Zukunft fiir
sich und seine Familie den adligen Stand
beweisen. Von diesem Bericht wurden 25
Drucke, die alle kurz nach der Krénung
angefertigt wurden, nachgewiesen’’! Der
«Markt» fiir derartige Informationen war
also enorm, das Bediirfnis zu wissen, wer
«dabei» gewesen war, ebenfalls. Mit der
Teilnahme am Turnier verhielt es sich dhn-
lich: als turnierfihig wurde ein Edel-
knecht/Ritter zugelassen, wenn er nach-
weisen konnte, dass er ehelich geboren
worden war, miitterlicherseits und viterli-
cherseits iiber vier Generationen adliger
Vorfahren verfiigte und/oder mindestens
einen Vorfahren hatte, der bereits an einem
Turnier teilgenommen hatte. Zudem war
wichtig, dass er sich keiner Vergehen ge-
gen die Standesehre schuldig gemacht
hatte®. Wie zentral solche Namenslisten
fiir das Selbstverstindnis des Adels waren,
gehtauch aus der grossen Verbreitung her-
vor, die Riixners Turnierbuch (das ja zum
grossen Teil aus solchen Namenslisten be-
steht) genoss, und das zu einer Zeit, in der
bereits keine Turniere mehr durchgefiihrt
wurden. Aber eben: konnte ein Ritter mit
einer solchen Namensliste «beweisen»,
dass einer seiner Vorfahren auch schon an
einem Turnier teilgenommen hatte, so
hatte er seine eigene Turnierfahigkeit ge-
rettet und sich stdndisch legitimiert. Bei
der Strenge, mit der gerade die spitmit-
telalterlichen Turniergesellschaften ver-
suchten, den Stand «rein» zu erhalten,
wird der Wunsch nach der gesicherten
schriftlichen Festlegung der Namen ver-
standlich. Man wollte, ja man musste un-
bedingt alle kennen, die dazugehiren
wollten. Bei Grossveranstaltungen wie
dem Turnier in Heidelberg stiess man
dann aber auch an quantitative Grenzen:
Die Herren von Eptingen verzeichnen
nicht mehr alle Teilnehmer, sie beschrin-
ken sich auf die Ritter der Region Schwa-
ben. So ersparen sie sich teures Papier, Far-
ben-, Tinten- und Schreiberspesen, ohne
auf das fur sie wichtige, regional-speziali-
sierte «who is who» des Standes verzichten
zu miissen. Die Grundsitze, auf die sich
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die Turniergesellschaften verpflichteten,
standen iiber allen Rittern, ungeachtet
ihrer Herkunft. Die Selektion der Wappen
im Familienbuch ist nicht mehr mit dem
(gestorten) Gleichgewicht zwischen Tradi-
tion und der individuellen Einlosung zu
begriinden. Sie ist 6konomisch zweckmis-
sig, denn um zu entscheiden, wer «dazu-
gehort», weil er/sie’ dabeigewesen ist,
reichen die Wappen der Nachbarn. Die
umfassende Geltung der traditionalen
Standesehre, der auf den Turnieren Nach-
achtung verschafft wird, wird wiederum
tiber die Wappen «verortet», konkretisiert
und damit verstirkt. Verbindungen und
Verbindlichkeiten verschrinken sich hier
wiederum: Wer unbefugt und ohne Er-
laubnis in die Turnierschranken eindringt,
wird aufs schwerste bestraft. Er verliert
sein Ross und seine Turnierfihigkeit auf
Lebenszeit. Das sichere Geleit und die
Gastfreundschaft der Standesgenossen
werden ihm entzogen®. Im Turnier kom-
men die Ritter zusammen, um die «Rit-
terschafft», wie es in Turnierordnungen
immer wieder heisst, zu «befestigen». Sie
grenzen sich ab, inszenieren ihre stindi-
sche Zusammengehorigkeit und stellen
sich in ihre spezifische soziale Tradition.
Damit gewinnt der einzelne als Ritter an
Gewicht, denn sein Helm wird in der
Helmschau gesehen, er kimpft mit und
dies wird von den Herolden verzeichnet.
Er hat in das soziale Fortbestehen seiner
Familie investiert’' und wird daraus wenn
moglich Profit ziehen. Andererseits hat er
durch seine Prisenz und Teilnahme am
Spektakel, das meist in Stidten abgehalten
wurde und so auch der abgrenzenden Zur-
Schau-Stellung gegeniiber den andern
Stinden diente, die «Ritterschaft» unter-
stiitzt. Seine optisch wahrnehmbare und
kampferische Priasenz im stindisch abge-
grenzten sozialen Raum des Turniers sowie
die fur ihn verwertbare Registrierung der
Teilnahme werden tiber die Wappen gere-
gelt. Damit wird der Charakter des Wap-
pens als integratives Medium einmal mehr
unterstrichen: In Wappenbiichern ordnet
es einen Ricter einer Region und einer Per-
sonengruppe zu, d. h. einem Netzwerk von



Abb. 6 Wappen einiger Mitglieder der Turniergesellschaft vom Falken und Fisch (1481) (Fol. 170r).
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Machtbeziehungen. Als Siegel markiert es
personliche Rechts-Priasenz und -An-
spruch und bekriftigt Abmachungen und
Verpflichtungen. Als Bekleidung und Be-
waffnungsteil (Schild/Helm) grenzt es die
konkrete Person von den weiteren Ver-
wandten und den andern Adligen ab. Im
Turnier, wo der einzelne Mann unter sei-
ner Riistung nicht sichtbar ist, nimmt das
Wappen eigentlich seinen Platz ein. Die
Wappen an Gebauden, auf Pferdedecken,
in Kirchen und anderen offentlichen Riu-
men markieren Standeszugehorigkeit ge-
geniiber denjenigen, die nicht zur «Rit-
terschafft»  gehdren und die «Ricter-
schafft» deswegen auch nicht pflegen diir-
fen.

Mit «Ritterschaffe» sind einerseits die
Standesgenossen gemeint, andererseits die
traditionellen ritterlichen Werte, eine
sprachliche Gleichsetzung, die wiederum
auf die delikate Balance zwischen gross-
raumigen, langzeitlichen Verbindungen
und den individuell/familial zu erfiillen-
den Verbindlichkeiten hinweist.

«Ritterschaft»

«Rytterschafft tiben ist nit siind, sonder
wol unnd Recht gethon, also zuem ersten
durch eines gemeinen nutzes willen, der
Gemeindt die von den Reiitern sollen be-
schiirmbt werden, und in der Zeit des
frydenss sollen auch die Ritter Knecht
iiben mit stechen, mit Turnieren mit
schiessen, mit ringen werffen; und anderm
damit sye gebraucht werden, und dass ge-
bott Gott auch dem Volckh von Israel zu
thuen.» Dieser Passage folgen zwei Bibel-
stellen (2. Sam. 1,18 / Ps 144,1) und fol-
gende Verbote an die Ritter: Raub und Ge-
walt gegeniiber andern Menschen, beson-
ders Untertanen; masslose Abgabenforde-
rungen; Totschlag wihrend des Turniers
oder sonstige Schiadigung anderer durch
Turniertitigkeit; Turnierteilnahme um
der weltlichen Ehre willen (Abb. 7 zeigt
die hier resiimierte Seite). Dieser Text
stammt aus einer dominikanischen Beicht-
summe des ausgehenden 14. Jahrhunderts.
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Er wird in das Familienbuch der Herren
von Eptingen aufgenommen, und zwar an
prominenter Stelle (gleich nach der Fami-
liensage und vor der Darstellung einzelner
Eptinger als Ritter in voller Riistung zu
Pferd)’?. «Ritterschaffe» heisst hier erst
einmal «ritterliche Titigkeit» und die
Textpassage autorisiert und regelc die Ak-
tivititen, die zum Vollzug des biblisch le-
gitimierten Standesideals notig sind. Ne-
ben den Text wird ein Ritter in voller Rii-
stung gestellt. Schild und Speerfahne zei-
gen das Wappen der Herren von Eptingen
von Pratteln. Wappen, Text und Bild ste-
hen in engem Zusammenhang und unter-
stiitzen/erkldren sich gegenseitig. Der Rit-
ter im Turnier ist derjenige, der weiss, wer
dazugehort und wer nicht, wer in die
Schranken gelassen wird und wer unter
Strafandrohung draussen bleiben muss.
Das Wappen mit der entsprechenden
Helmzier ist der « Ausweis» des Ritters. Es
beweist legitime Geburt, soziale Herkunft
und Position, es ordnet ihn der «Ritter-
schafft» und deren Aufgaben zu. Wappen,
Text und Bild verdichten sich also auf die-
ser Seite zu einer Selbstdefinition, zu einer
umfassenden, wenn auch stark idealisier-
ten Selbstdarstellung. Mit dem Bezug auf
die Bibel wird der Rahmen der Familien-
identifikation {iiberschritten, in gleicher
Weise wie in der Familiensage mit dem
Bezug auf das antike Rom die Uberzeit-
lichkeit des stindischen Herkommens und
Ideals betont wird. Letztlich sind es unan-
greifbare Autorititen, die die Legitima-
tionsgrundlage der «Ritterschafft» bil-
den’. Die Wappen bilden die Bindeglie-
der zu den einzelnen Rittern, die den stin-
dischen Anspruch immer wieder einlésten.
Die Autoritdten und das Ideal sind unan-
greifbar. Die Bindeglieder und die kon-
kreten Adligen aber sind verletzlich:
Schon vor Ende des 15. Jahrhunderts kon-
nen sie sich die Turniere nicht mehr lei-
sten. lhre Burgen verfallen. Die reichen
Stadtbiirger kaufen Adelsbriefe und erhal-
ten Wappen®*. Die Balance der innerstin-
dischen, sozialen Verbindungen und Ver-
bindlichkeiten ist gestort und pendelt sich
erst nach der Reformationszeit, unter
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Abb. 7 Zum einzigen Text im Familienbuch, der das Rittertum der Eptinger theologisch abzustiitzen versuche,
wird ein vollgeriisteter Ritter dargestellt. Er trigt einen Visierhelm und hilt einen Speer mit Speerfahne. Die
Pratteler Helmzier erscheint nur noch als Schildbild. Heraldisch gesehen ist dies eine frithneuzeitliche Darstel-
lung, denn erst ab dem 16. Jahrhundert wurden Helmziere nicht mehr auf den Helmen getragen (Fol. 47v).
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andern Bedingungen, wieder ein. Der
Mechanismus dieser Balance aber bleibt
lebendig und vertraut. Damit bleibt ein
stindiges Angebot fiir (Nicht-)Adlige be-
stehen, in die Wechselbeziehung zwischen
Ideal, sozialer Zugehorigkeit und dem
konkreten Umsetzen der stindischen An-
spriiche einzutreten. Nur auf Texten allein
kann solche Langlebigkeit in mehrheitlich
leseunkundigen Gesellschaften nicht be-
ruhen. Menschen erkennen, selbst (an)er-
kannt werden und verbindliche Zuge-
horigkeiten herstellen — dies funktioniert
nicht nur, aber zzch auf visuellem Weg und
wirkt in vielschichtiger Weise auf das
menschliche Zusammenleben. So betrach-
tet, leuchtet Arnold Rabbows Aussage ein,
die Heraldik sei innerhalb der nicht-ver-
balen Publizistik die Vorlaufer-Disziplin
der Symbolik. Anhand von Beispielen aus
verschiedenen historischen Epochen un-
tersucht er anschliessend die Art und
Weise, wie visuelle Symbole soziale Ver-
bindungen herstellen und so Verbindlich-
keiten schaffen’.

Ohne die Zeichen, die die Anspriiche
und Selbstaussagen verkorperten, wiren
viele adlige Traditionen wie z.B. die des
adeligen Ahnennachweises ausgestorben.
Gerade beim Familienbuch der Herren
von Eptingen aber wird die anpassungs-
fihige Langlebigkeit des «Adels» als ge-
sellschaftlichem Leitbild exemplarisch
deutlich: die jiingste Abschrift des Fami-
lienbuches stammt aus der Zeit unmittel-
bar vor der Franzosischen Revolution. Re-
formation, Aufklirung, all die Entwick-
lungen des 16.—18. Jahrhunderts hatten
keine Spuren hinterlassen, keinen einzigen
Text, keine Namensliste und keine Wap-
pensammlung des Manuskriptes von 1621
tiberfliissig gemacht.

Anmerkungen

! DOROTHEA A. CHRIST. Das Familienbuch der
Herren von Eptingen. Liestal (1992). Verlag des Kan-
tons Basel-Landschaft.

2 Im Jahr 1984 organisierte die Gemeinde Prat-
teln/BL eine Ausstellung tiber die Herren von Eptin-
gen. Zu diesem Anlass wurden diese beiden Exemplare
von der Familie von Sonnenberg zur Verfiigung ge-
stellt, photographiert (vollstindiger Diasatz im Besitz
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der Gemeinde Pratteln, auszugsweise in der Hand-
schriftenabteilung der Basler Universititsbibliothek
vorhanden) und auf Mikrofilm aufgenommen.

> Als Photokopie ab Mikrofilm im Staatsarchiv
Liestal, das Original liegt in den Archives de I'’Ancien
Evéché in Porrentruy. Dieses Exemplar weist keine I1-
lustrationen und keine Wappenteile auf. Das andere
Fragment befindet sich in der Stadtbibliothek von
Colmar und weist neben eptingischen Familienwap-
pen und in den andern Manuskripten fehlenden Bur-
genbildern keine Wappen auf.

4 In CHrisT, Familienbuch, Kommentar Kapitel
1.3. wird dafiir die auf quellenkritische Hinweise ge-
stiitzte Begriindung geliefert.

5 Eine gute Ubersicht iiber die Quaternionentheo-
rie und ihre Verbreitung/Anwendung findet sich bei
HOFACKER, HANS-GEORG. «Die schwibische Her-
zogswiirde. Untersuchungen zur landesfiirstlichen
und kaiserlichen Politik im deutschen Siidwesten im
Spdtmittelalter und in der frithen Neuzeit» in: Zeit-
schrifc  fiir Wiirttembergische Landesgeschichte
Bd.47 (1988), 71-147.

¢ Der Sachsenspiegel stammt aus der Mitte des 13.
Jahrhunderts und war bis iiber das Mittelalter hinaus
massgebende Grundlage zahlreicher Gesetze im Deut-
schen Reich. Die Goldene Bulle wurde von Kaiser Karl
IV. im Jahre 1356 erlassen und regelte u.a. die Wahl
des deutschen Kaisers durch die sieben Kurfiirsten.

7 Einen noch heute giiltigen Uberblick iiber die
Wappenbiicher des 15. Jahrhunderts bietet SEYLER,
GusTAv A. Geschichte der Heraldik. Abtheilung A
des Siebmacherschen Wappenbuches. Niirnberg
(1890). Mehr in die Einzelheiten gehen BERCHEM et
al. «Die Wappenbiicher des deutschen Mittelalters»
(Archives Héraldiques Suisses Bde. 39, 40, 42, 43).

8 Man beachte die Zahlensymbolik: obwohl sich
nach den 7 «Feind-Wappen» ein leerer Abdruck der
Wappen-Schablone findet, glaube ich nicht, dass die-
ses dazu bestimmt war, ausgemalt zu werden. Zu au-
genfillig ist die Ubereinstimmung mit der «bosen 7»,
im Kontrast zu den meist positiv gewerteten Vielfa-
chen der Zahlen 2 und 3.

? Vgl. SIEBER-LEHMANN, CLAUDIUS. «<Teiitsche
Nation> und Eidgenossenschaft. Der Zusammenhang
zwischen Tiirken- und Burgunderkriegen» in Histo-
rische Zeitschrift Bd. 253 (1991), S. 561-602. Dort
ausfiihrliche Literaturiibersicht iiber die Rolle und
Verbreitung des Feindbildes «Tiirke» im Spitmittel-
alter.

10 Vgl. Hist. Worterbuch der Philosophie, Artikel
«Korperschaft».

"' Dazu Ernst H. KanTOROWICZ. The King's
Two Bodies. A Study in Mediaeval Political Theology,
Princeton (1957).

12 Vgl. HAMANN, B. Die Habsburger. Ein biogra-
phisches Lexikon. Wien (1988).

1 Es handelt sich um die Fiirspang, Falken und
Fisch, Krone, Kranz, Wolf, Esel, Leitbracke, Fuchs?
(verwischt).

4 Der Selbstmord wird im Familienbuch niche er-
wihnt. Catilina wird (CHRIST, S. 182, fol. 40r) in der
Schlacht erschlagen.



P Wie ist es zu dieser Umwertung gekommen?
Die literarische Uberlieferung (vgl. ELISABETH FREN-
ZEL. Stoffe der Weltliteratur. Stuttgart [1988] 7. Auf-
lage, S. 122ft.) berichtet fiir die Zeit bis ca. 1597 von
keinem literarischen Werk, das in der Beurteilung der
Person Catilinas so stark von den Quellen (Sallust/Ci-
cero) abweicht. Allenfalls wire die burgundische Tra-
dition mit dem bei den Adligen hoch geschitzten «Re-
bellen» Girart de Roussillon weiter zu priifen (vgl. La-
CAZE, YVON «LaBourgogne de Philippe le Bon. Le rdle
des traditions dans la genése d'un sentiment national
au XVe siecle» in: Bibliothéque de I'école des chartes,
Bd. 129, Paris/Genf (1972), v.a. S. 311ff. mit aus-
fithrlicher Bibliographie zu Girart.

!¢ Diese Beschreibungen decken sich nur zum Teil
mit den zu Anfang der Familiensage abgebildeten
Helme. Auch in den genealogischen Arbeiten, die iiber
die Herren von Eptingen vorliegen, haben sie nur teil-
weise Aufnahme gefunden (vgl. Genealogisches Hand-
buch zur Schweizergeschichte Bd. III, Artikel «Eptin-
gen», und W. MERz. Die Burgen des Sisgaus Bd. III,
Artikel «Pratteln»).

17 CHRrisT, Familienbuch, S. 186f. (fol. 42r).

¥ Graus, F. «Troja und trojanische Herkunfts-
sage im Mittelalter» in: Willi Erzgrager (Hg.). Kon-
tinuitdt und Transformation der Antike im Miccelal-
ter. Sigmaringen (1989).

! Die bekannte Herkunftsgeschichte des Reichs-
adlers wird, vor der Catilina-Geschichte ebenfalls er-
zdhle: Cisar lag im Feld, es war heiss und ein Adler
schiitzte ihn vor der Sonne, worauf er das Tier zu sei-
nem Woappentier machte (vgl. dazu auch die Disser-
tation des Schiilers von P.E. Schramm, Johannes Enno
Korn. Adler und Doppeladler. Ein Zeichen im Wan-
del der Geschichte. Diss. Gottingen, 1962).

20 CHrisT, Familienbuch, S. 183 (fol. 40v).

2l CHrisT, Familienbuch, S. 186 (fol. 42r): Der
Eptinger, der diesen Familienzweig griindete, war ein
«buoler». Er besuchte viele Turniere und verhielt sich
dort in auffilliger Weise gegen die Standesehre. Sol-
ches (es wird nicht genau gesagt was!) trieb er so lange,
bis eine gute Frau ihm eine goldene Wanne schenkte
und ihn freundlich aufforderte, diese Wanne forthin als
Helmzier zu fiihren.

22 Es wird von einem sonst nirgendwo mit diesem
Wappen belegten Familienzweig berichtet, die im
Schild einen schwarzen Federbusch fiihrten. Als
Helmzier wird der Federbusch v.a. vom Zweig der Ep-
tinger von Blochmont gefiihrt.

2 Der Familienzweig, der im 15. Jahrhundert aus-
starb, war derjenige der Eptinger von Wildenstein. Sie
fithrten einen gelben Adler mit schwarzen Fliigeln als
Helmzier.

24 Christ, Familienbuch, S. 185 (fol. 41v). Die
Wildensteiner hatten zuvor Anteile ihrer Herrschaft in
Eptingen und Diegten an die Eptinger von Pratteln
verkauft. Ab 1457 gehorte dieses Gebiet mit allen
Rechten als lediges Eigen ihnen. Der Falkensteiner
nahm fiir sich hohes Gericht und Mannschaftsrecht in
Anspruch, und zwar als Teil der Landgrafschaft Sisgau.
Die Eptinger hingegen versuchen mit dieser «Heim-
fallgeschichte» ihren Besitz zum Reichslehen zu ma-

chen, ein Anspruch, der den landgriflichen Forderun-
gen vorgeht.

» Voraussetzung dafiir ist natiirlich der Leihe-
zwang, d.h. der Konig musste heimgefallene Lehen
wieder vergeben: vgl. dazu KARL FRIEDRICH KRIE-
GER. Kbnig, Reich und Reichsreform im Spitmittel-
alter. Miinchen (1992); ebenso: HEINRICH MITTEIS.
Lehnrecht und Staatsgewalt. Weimar (1933), S. 174.
Zur mittelalterlichen Entwicklung der Moglichkeit,
Lehen an entferntere Verwandte zu vererben, vgl.
Mitteis (wie oben, S. 651f.). Im Lehensrecht und in der
Lehenspraxis des Reiches waren solche Erbgidnge nicht
iiblich, westlich des Reiches kamen sie vor. Es darf an-
genommen werden, dass die Region Oberrhein im
Spitmittelalter eine Ubergangszone bildete, in der
beide Modelle bekannt waren. Lehensleute des Reiches
iibernahmen dabei das entsprechende Modell.

%6 Im einzelnen beschrieben und aufgeschliisselt in
CHRIST, Familienbuch, Kapitel 2 des Kommentars.

7 Damit sind nicht nur unterschiedliche Helm-
ziere gemeint, sondern auch die entweder rot oder blau
eingerahmten Schilde, sowie die Variation, dass der
Adler nach rechts oder links fliegt. Alle Kombinatio-
nen der Elemente rot/blau und links/rechts kommen
im Familienbuch vor, v.a. im Schlussteil. Die Grund-
form, d.h. das Pratteler Wappen, ist so gestaltet, dass
der Schildrand blau ist und der Adler nach rechts
fliegt.

% Genealogisches Handbuch zur Schweizer Ge-
schichte Bd. III, Siegeltafeln VI-X, sowie Basler Ur-
kundenbuch, Bd. I, Siegeltafel IV. Die etwa 110 Sie-
gel zeigen, mit einer Ausnahme aus dem 17./18. Jh.,
durchgingig den nach rechts fliegenden Adler.

? Die beiden Listen der gefallenen Eptinger sind
nicht identisch. Im Editionskommentar wird auf még-
liche Begriindungen der Auswahl ausfiihrlich einge-
gangen. CHRIST, Familienbuch, S. 196, Anm. 18.

% Uber Hermann von Eptingen (ca. 1420-
1479/80). In der Schlacht von St. Jakob an der Birs
1444 dient er dem franzosischen Dauphin Ludwig als
Heerfiihrer und verliert deswegen das Baslerische Biir-
gerrecht. Bis 1450 nimmt er in den Auseinanderset-
zungen zwischen den Stiadten, Eidgenossen und den
Adligen eine fithrende Rolle unter den Adligen ein.
Vor 1452 wird er zum Ritter geschlagen und erscheint
in der Folge mehrmals als Rat Herzog Sigismunds von
Osterreich. Auch wihrend der burgundischen Herr-
schaft iiber die Pfandlande Sigismunds (1469-74)
bleibt er den Osterreichern treu und wird danach ei-
ner der Hauptbegriinder der Liga von Konstanz gegen
Karl den Kiihnen von Burgund. 1474 wird er Land-
vogt im Elsass und erhilt als erste Aufgaben die
Durchfiihrung des Prozesses gegen seinen burgundi-
schen Vorginger Hagenbach, die Organisation der
sundgauischen Verteidigung und die Vorbereitung des
Zuges nach Héricourt (November 1474). Weitere
wichtige Heerfiihrer-Aufgaben {ibt er bis zum Ende
der Burgunderkriege aus und arbeitet dabei eng mit
den Eidgenossen und den Stidten der Niederen Verei-
nigung zusammen. Bis zum Ende seines Lebens dient
er den Habsburgern und dem Grafen von Wiirttem-
berg-Montbéliard als Rat, Gesandter, Unterhindler
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und — in vielen Fillen — als Mitglied von Schiedsge-
richten (vgl. G. BISCHOFFS Artikel «Eptingen» in:
Nouveau Dictionnaire de Biographie alsacienne, erst
teilweise erschienen).

31 Vgl. CHrist, Familienbuch, Kapitel 4.4. des
Kommentars.

32 CHrisT, Familienbuch, S. 337 (fol. 162v), aus
den Turnierregeln von Heilbronn (1485).

3 Darauf weist auch die Bestimmung hin, die der
oben zitierten unmittelbar vorausgeht: «Item welcher
einen schlecht, und dann spricht er hab ihn nit be-
khandt, der soll zue dem selben geschlagnen gohn ...
unnd (vor Zeugen, D. C.) sagen bey seinem Aydt, dasz
er ihnen nit erkhendt, und ihnen bitten, dasz ihme zu-
verzeyhen». Danach soll ein Herold auf dem «Tantz-
hausz auszriieffen», dass der Kampf der beiden ge-
schehen sei, weil der eine den andern nicht erkannt
habe (Familienbuch, S. 336).

3 CHRrisT, Familienbuch, S. 362, 368, 407f. (fol.
190r, fol. 197v, fol. 240r).

* CHRisT, Familienbuch, Transkription, Kapitel
22;

36 CHrisT, Familienbuch, S. 369, 382f. (fol. 198,
222r).

7 Die Wappen der Turniergesellschaften wurden
jeweils nicht mitgezihlt.

% Vgl. die entsprechenden Kapitel bei SEYLER
und bei von RETBERG, R. Kulturgeschichtliche
Briefe. Leipzig (1865). CHRIST, Familienbuch, Kapi-
tel 3.2.1. des Kommentars.

% Die moglichen Griinde werden im Kommentar
der Edition (CHRisT, Kapitel 4.4) ausgefiihrt. Bern-
hard starb im Dezember 1484, zudem scheint es, dass
er sich durch seine stindigen Konflikte mit der Stadt
Basel auch innerhalb des Adels in eine Randposition
gedringt sah.

10 Herausgegeben von Charlotte Becher und Ort-
win Gamber. Die Wappenbiicher Herzog Albrechts
VI. von Osterreich: Ingeram-Codex der ehemaligen
Bibliothek Cotta. Wien (1986).

4 Vgl. H. Kruse, W. Paravicini, A. Ranft (Hg.)
Repertorium der Adelsgesellschaften im spitmittelal-
terlichen Reich (Einfiihrung und als Beispiel der Ar-
tikel «Gesellschaft mit dem St. Georgs- und St. Wil-
helmsschild) und DIETER SPECK: «St. Georg- und
Wilhelmschild am Oberrhein», in: Zeitschrift fiir die
Geschichte des Oberrheins Bd. 139 (1991), Abschnitt
4: «Mitgliederbestand und Einzugsbereich».

% Ein illustratives Beispiel hierfiir liefert Michel
von Ehenheim, ein Adliger aus Bayern (1463-1518).
Er schrieb ein «Registrum» mit familiengeschichtli-
chen und autobiographischen Notizen, u.a. listet er 7
Ritterschlige und die Mitgliedschaften in ritterlichen
Vereinigungen mitsamt den daraus entstehenden Ko-
sten auf (MEYER, CH. «Die Familienchronik des Rit-
ters Michel von Ehenheim», in: Zeitschrift fiir Deut-
sche Kulturgeschichte N.E Bd. 1, S. 69-96, 123-146.
Berlin, 1891).

4 Am Vorabend des Hauptturniers wurden die
Helme der Ritter an einem Ort ausgestellt. Die
Herolde priiften nach, ob alle Anwesenden rechtmiis-
sig zum Turnier zugelassen werden konnten und teil-

66

ten die Kampfgruppen ein. Zudem wurden Turnier-
strafen fiir unstandesgemisses Verhalten festgelegt
(vgl. div. Aufsitze im Sammelband hg. von Josef
Fleckenstein. Das ritterliche Turnier im Mittelalter.
Veroff. des Max-Planck-Instituts fiir Geschichte, Bd.
80, Gottingen 1985).

4 Turniergesellschaften wurden v.a. vom regional
verankerten niederen Adel getragen, der iiber die
Landstinde versuchte, an Einfluss zu gewinnen. Das
Anliegen, die Turniere wieder zu beleben, scheiterte,
ebenso wie ihre politischen Initiativen nicht zum ge-
wiinschten Ziel fithren konnten (vgl. SPECk, D. Die
vorderosterreichischen Landstinde im 15. und 16.
Jahrhundert. Teil 1. Diss., Tiibingen [1989]).

% Aus dieser Sicht ist die grosse Arbeit von HANS
POscHKO (Turniere in Mittel- und Siiddeutschland
zwischen 1400 und 1500. Diss., Stuttgart 1987, Mi-
krofiches) in ihrer Bedeutung zu relativieren: Péschko
verarbeitet eine ungeheure Menge an Belegen und
stellt ein Register der Turnierteilnehmer und -orte so-
wie die Verbreitung und Entwicklung verschiedener
Turnierspiele zusammen. Er behandelt die Teilneh-
merlisten aber strikte als Prisenzlisten, was meiner
Meinung nach so nicht zulissig ist.

4 Curist, Familienbuch, Transkription, Kapitel
27

47 Vgl. SCHOTTENLOHER, O1TO. Drei Frithdrucke
zur Reichsgeschichte. Leipzig (1938).

% Vergehen, die mit dem Ausschluss aus der Tur-
niergesellschaft oder Aberkennung der Turnierfihig-
keit bedroht wurden, waren: Ketzerei, Wucher, Mein-
eid, Fahnenflucht, Mord, Heirat ausserhalb des Stan-
des, Ehebruch, Titigkeit als Kaufmann usw. Im 15.
Jahrhundert eingeschrinkt wurde die Ausschlussdro-
hung fiir Adlige, welche das Biirgerrecht einer Stadt
annahmen. Vgl. CHrisT, Familienbuch, Transkrip-
tion, Kapitel 21 (Einleitcung und Fussnoten).

4 Zwar kommen in den Aufzeichnungen iiber die
Turniere nur wenige Frauen vor. Wenn man aber be-
denkt, dass ein Ritter die vier Generationen umfas-
sende ritterliche/adelige Herkunft beider Elternteile
nachweisen musste, so gewinnen diese Erwihnungen
ihr eigenes Gewicht. Die Sammlung und Auswertung
von Frauennamen in Turnierberichten wire deshalb
nicht nur quantitativ, sondern wohl auch qualitativ
und mentalititsgeschichtlich eine interessante Arbeit.

50 CHrisT, Familienbuch, S. 335ff. (fol. 162r/v).

’l Die Kosten, die bei einem Turnierbesuch anfie-
len, rechtfertigen einen solchen Vergleich ohne weite-
res. Im Familienbuch (8. 362, fol. 189r) wird erwiihnt,
dass fiir einen Turnierbesuch in Metz 115 Gulden auf-
gewendet wurden. Ein Augenzeuge eines Turniers von
1436 schrieb: «. . . wenn Ihr die Einkiinfte einzelner
Edelleute nennen hortet und ihren Aufwand sihet, so
zweifelte bei Gott manch einer daran, ob das, was sie
mit sich fiihren, ihr eigen sei.» (STEHLIN, K. «Ein spa-
nischer Bericht iiber ein Turnier in Schaffhausen im
Jahr 1436», in Basler Zeitschrift fiir Geschichte und
Altertumskunde Bd. 14 [1914], 145-176, Zitat S.
167 ). Ohne Gegenwert (im)materieller Art wurden
solche Betriige bestimmt nicht ausgegeben.

’2 Bei der im oberrheinischen Raum im 15. Jh.



weit verbreiteten Beicht- oder Rechtssumme (eine Art
Lexikon fiir den Beichtvater, in dem die Stindhaftig-
keit und Busspflicht einzelner Vergehen im Alltag ver-
zeichnet stehen) handelt es sich um: Die Rechtssumme
Bruder Bertholds, hg. von Georg Steer et al. (Texte und
Textgeschichte, Wiirzburger Forschungen Bd. 11),
Tiibingen (1987).

% Zahlreiche Arbeiten der Geschichtswissen-
schaft, die sich mit den verschiedenen Legitimations-
traditionen beschiftigen, wiren hier zu nennen: Ar-
beiten iiber Fiirstenspiegel, Domstift-Satzungen, biir-
gerliche/stidtische Schiitzengesellschaften, Ziinfte,
stadt. Patriziat usw. Die Rolle, die die Wappen und
Bilder in den behandelten Traktaten spielen, wurde
bisher kaum untersucht. Sie wire aber entscheidend,
um die praktisch ungebrochene Leitbildfunktion des
Adels in spatmittelalterlichen und frithneuzeitlichen
Gesellschaften zu verstehen.

" Vgl. STAEHELIN, W.R. Basler Adels- und Wap-
penbriefe. Basel (1916).

5> RABBOW, ARNOLD. Visuelle Symbole als Er-
scheinung der nichtverbalen Publizistik. Arbeiten aus
dem Institut fiir Publizistik der Universitit Miinster,
Bd. 3 (1968). Fiir den vorliegenden Aufsatz v.a. rele-
vant sind der erste Teil (Definition/Bedeutung des
Symbolbegriffs und der Symbolik / Einordnung der
Heraldik innerhalb der Publizistikwissenschaft) sowie
einige Beispiele des zweiten Teils (Reichsadler, die
Schliissel Petri, Symbole des Kénigtums, Anspruchs-
wappen).

Anschrift der Autorin:
Dr. Dorothea A. Christ
In den Ziegelhofen 20
CH-4054 Basel

Résumé francais

La chronique de la noble famille d’Ep-
tingen fut publiée en 1992. L'édition des
quatre manuscrits (datés entre 1621 et
1798, l'original du 15%™ siecle étant
perdu) contient la transcription, la compa-
raison des manuscrits et un commentaire.
Dans le cadre de cette dissertation baloise,
une analyse approfondie des parties héral-
diques n’était pas possible, et le présent
essai veut combler cette lacune.

Au début de la chronique se trouvent 17
folia, ou le lecteur compte 27 écus groupés
en trois («Ternionen»), 20 écus groupés en
quatre («Quaternionen»), suivis de remar-
ques sur les offices de I'empire et la généa-
logie de la famille de Habsbourg, suzerains
des Eptingen. L'analyse comparative mon-
tre les nobles d’Eptingen fortement enra-
cinés dans la région sisgau- et sundgau-

vienne et, par conséquent, intéressés a une
spécifique des informations héraldiques.
La deuxieme partie héraldique raconte le
mythe d’origine de la famille et discute les
descriptions des cimiers des branches fa-
miliales différentes. Les trois parties héral-
diques suivantes sont d'une étendue consi-
dérable: La premiére représente une sorte
de «fichier» (une liste des noms et blasons)
de la «Turniergesellschaft zum Falken und
Fisch» en 1481. Les autres — dans le méme
format — sont des listes des participants a
différents tournois. Une analyse quantita-
tive et qualitative montre les intéréts ép-
tingiens: On savait identifier les chevaliers
voisins comme individus. Le nom d’un no-
ble de la Franconie, par exemple, qui par-
ticipait a un tournois, est quelque fois an-
nexé a la liste, mais I'écu correspondant est
souvent vide. Nous trouvons aussi souvent
tout un groupe de chevaliers d'une famille
réuni sous un écu.

Finalement le chapitre «Ritterschaft» (a
traduire a la fois comme «groupe sociale
des chevaliers» et «activité{s} noble[s}»)
montre comme les regles du «propre»
comportement de cette couche sociale, les
légitimations théologiques et les représen-
tations héraldiques d’une famille s’entrela-
cent avec des relations traditionelles et
contemporaines et se confirment, en se
mélant, mutuellement. L'analyse des par-
ties héraldiques de cette chronique permet
en somme un acces a la mentalité chevale-
resque au Bas Moyen Age jusqu’a la fin du
18%™ siecle. Cette mentalité consiste 2 la
fois dans un enraciment social et régional
et une perspective large sur le monde —
dans leur chronique les seigneurs d’Eptin-
gen enregistraient leur appartenance so-
ciale, leur tradition familiale, leur légiti-
mation politique et réligieuse. Les textes,
les écus et les illustrations de la chronique
servent tous au méme but.

Anmerkung der Redaktion:

Fiir die Genehmigung, die Bildtafeln wieder versf-
fentlichen zu diirfen, danken wir sehr herzlich der Ge-
meinde Pratteln (Gemeindearchiv), der Pauli-Pfirter-
Stiftung, Herrn Fritz Sutter, Pratteln, sowie dem Ver-
lag des Kantons Basel-Landschaft, Herrn Max Zoller,
Liestal.

67



	Wappen, Texte, Bilder : Selbstaussagen und Standesverständnis im Familienbuch der Herren von Eptingen

